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Checkliste des KSRA zur Qualifizierungsrichtlinie  
 
 
Die folgenden Prüfungen zur Einhaltung der Qualifizierungsrichtlinie werden durch den SR-Ausschuss sichergestellt: 
 

Punkt der Quali - Richtlinie Datum Prüfungsinhalte 

2.1 bei Antragstellung Einhaltung der Kriterien für die 
Einstufung als reiner 
Schiedsrichterassistent unter 
Berücksichtigung der bereits 
vorhandenen Anzahl an 
Schiedsrichterassistenten 

2.2 a 15.06. eines jeden Jahres Erfüllungsstand 20 Spiele für SR der 
Kreisliga und Kreisoberliga 

2.2 g 15.06. eines jeden Jahres Erfüllungsstand 3 Lehrabendbesuche für 
alle Schiedsrichter 

2.2 k vor Besetzung der Pokalhalbfinal 
und Finalspiele 

Besuch der Halbzeittagung für KOL SR 
erfolgt 

2.2 l 30.06. eines jeden Jahres Einhaltung der SR-Soll-Erfüllung zur 
Verlängerung des 
Schiedsrichterausweises 

3 30.11. eines jeden Jahres Haben alle Schiedsrichter der 
Kreisoberliga die Leistungsüberprüfung 
erfolgreich absolviert 

4.1 vor einer Aufstiegsentscheidung Erfüllung der Vorgaben zum SR-Soll, 
Prüfung auf Disziplinarmaßnahmen 
gegen den SR (Ordnungsgeld, 
Sportgerichtsurteil, Sperre auf Zeit) 

4.4 vor einer Aufstiegsentscheidung Punktschnitt der Beobachtungen der 
Anwärter zur Kreisliga mindestens bei 
220 Punkten 

4.5 vor einer Aufstiegsentscheidung Punktschnitt der Beobachtungen der 
Anwärter zur 1.KKL / 2. KKL mindestens 
bei 220 Punkten 

5 vor der Festlegung zur 
Poolbildung des Abstiegsrennens 
in der Kreisoberliga 

Prüfung der Anzahl an zusätzlichen 
Absteigern in der laufenden Saison 
(Nichtbestehen Lauftest / freiwilliges 
Ausscheiden aus der KOL / keine zwei 
Beobachtungen ) 

5 bei Saisonauswertung der KOL Prüfung auf Einhaltung der 
Mindestanzahl an KOL - Spielen 

7 fortlaufend durch AG 
Ansetzungen 

Spielbestätigung der SR / SRA oder 
Beobachtungen mindestens 48h vor 
Spielbeginn (Achtung: bei 
Spieländerungen) 

7 fortlaufend durch AG 
Ansetzungen 

Prüfung der Anzahl der Rückgaben je 
SR 

8 vor Beobachtereinstufung zur 
neuen Saison 

Erfüllung Anzahl der HRT und Anzahl 
der Beobachtungen (mindestens 3) 

8 fortlaufend durch AG 
Beobachtungen 

Beobachtungsrhythmus der Kreisliga 
Schiedsrichter 

8 fortlaufend durch AG 
Beobachtungen 

Punktanzahl der SR der Kreisliga und 
Kreisklassen mindestens 220 im Schnitt 

 


